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 Veröffentlicht am 22.10.1987

Norm

ZustG §20

Rechtssatz

Eine unvollständige und unrichtige Anschrift berechtigt aber nur dann zur Verweigerung der Annahme, wenn dieser

Fehler die Indenti4zierung des Empfängers sehr erschweren oder vollständig ausschließen, insbesondere, weil die

Gefahr einer Personenverwechslung besteht.
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